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Umstrittenes Terrain Europa

Über die Bedingungenlinker Politik in einem
demokratischen Europa

Marei Pelzer

 

enn man sich aus linker Per-
spektive mit europäischer Po-
litik beschäftigt, so bestehen

je nach Themenfeld sehr unterschiedli-
che politische Bewertungen. Auf der
einen Seite mangelt es an Kritikpunkten
nicht. Hierzu nur drei Beispiele: Europa
ist von einem ‚Sozialen Europa“ noch

weit entfernt. Das „Europa der Banken

und des Geldes“erscheintals zutreffen-
de Zustandsbeschreibung. Die europäi-
schen Gewerkschaften verschlafen der-
weil den Aufbau einer geeinten europäi-
schen Gewerkschaftsbewegung,die Neo-
liberalismus und Sozialdumping wirksam
entgegentreten könnte." Die Errichtung
des europäischen Polizeiamtes „Europol“

wird zu recht als „entfesselte Polizei“,

die rechtsstaatlichen Schranken und Kon-
trollen weitestgehendentbehrt,kritisiert.”

Die unter dem Stichwort „Festung Euro-

pa“ anzudeutende europäische Asyl- und
Migrationspolitik steht der Abschottungs-
politik der einzelnen europäischen Staa-
ten um nichts nach.

Aufder anderen Seite fehlt es jedoch
auch nicht an Beispielen für eine fort-
schrittliche europäischePolitik. Ein Bei-
spiel ist die Umweltpolitik. Auch frauen-
politisch gehen positive Impulse von
Europa aus: Das vom Europäischen
Gerichtshof (EuGH) entwickelte Verbot

der mittelbaren Diskriminierung von
Frauenkorrigierte das starre Gleichheits-
verständnis der deutschen Rechts-
dogmatik. Und mit der Einführung von

Schadensersatzansprüchen bei ge-
schlechtsspezifischer Diskriminierung
auf dem Arbeitsmarkt wurde zumindest
in einem Teilbereich ein Antidiskrimi-
nierungsgesetz geschaffen. Und es be-
durfte erst der europäischen Datenschutz-
richtlinie, um die von DatenschützerInnen

immer wieder aufgestellten Forderung
durchzusetzen, europaweit Datenschutz-

bestimmungennicht nur für die öffentli-
che Verwaltung, sondern auch für Priva-
te zu erlassen.

Wie also hält man.es mit Europa?

Es erscheint wenig sinnvoll, sich der
Europa-Frage anhand einzelner Politik-
bereiche zu nähern. Zu unterschiedlich
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sind die einzelnen Resultate zu bewer-
ten. Ob Europäische Politik neoliberal
und repressiv oder aber emanzipatorisch
und grundrechtsorientiert ist, hängt von
den jeweiligen politischen Akteuren ab
und davon, welche politischen Kräfte
sich durchgesetzt haben. Eine grundsätz-
liche Positionierung zu EU-Europa kann
also nicht von dem politischen Outputin
Einzelbereichen abhängig gemacht wer-
den. Die Europa-Frage muss daher grund-
sätzlicher beantwortet werden. Der zen-
trale Kristallisationspunkt, an dem sich

die politischen Lager spalten, ist die
Bewertung, ob das politische Gebilde
der Europäischen Union demokratischen
Anforderungen genügt.

Mit zunehmender europäischer Inte-
gration wurde Europa immer mehr auch
an seinen demokratischen Standards ge-
messen. Als Ende der 50er Jahre die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) gegründet wurde, war das Be-
dürfnis nach demokratischer Kontrolle
noch nicht sehr hoch. Die EWG warals
Institution gegründet worden, die auf
einen sachlich begrenzten Aufgaben-
kreis und auf vertraglich vorgegebene
Politikinhalte beschränkt wur-
de. In den folgenden Jahrzehn-
ten veränderten sich die Struk-
turen grundlegend. Die ersten
Direktwahlen des Europäischen
Parlaments (EP) fanden 1979

statt. Die Einheitliche Europäi-
sche Akte von 1986 gab der
EWG neue Kompetenzen und
bewirkte einen ersten Demo-
kratisierungsschub der Gemein-
schaftsorgane. Mit dem Maas-
trichter Vertrag von 1992 wur-

den die drei Gemeinschaften
(EWG, EGKS und EAG)in der

EU zusammengefasst und so
zu einer einheitlichen Organisation ver-
schmolzen.? Mit dem AmsterdamerVer-
trag, der 1999 in Kraft getreten ist, kam

es zu einer Vergemeinschaftung von
weiteren Politikbereichen. Zwar werden
die Kompetenzen der EU auch heute

noch nach dem Prinzip der enumerativen
Einzelermächtigung vertraglich festge-
legt. Das heißt, die EU darf nur auf dem
Gebiet tätig werden, auf dem sie dazu
von ihren Mitgliedstaaten ausdrücklich
in den Verträgen ermächtigt wurde. Die

EU hat also keine Kompetenz-Kompe-
tenz, sie kann sich also nicht selbst die
Zuständigkeit für neue Bereiche schaf-
fen. Jedoch hat sich die Anzahl der
Politikbereiche, in der für die EU die
Zuständigkeit normiert wurde, mittler-
weile so ausgeweitet, daß die in den
Mitgliedstaaten anzuwendenden Regeln
zu einem immer größeren Prozentsatz
auf europäisches Recht zurückzuführen
sind. Beispielsweise waren schon im
Jahre 1991 ca. 53 Prozent der in Frank-
reich in Kraft getretenen Gesetze auf
Gemeinschaftsrecht zurückzuführen.*

Diese enormerechtliche und politische
Bedeutung der EUist für die Demokratie-
frage von entscheidender Bedeutung.

Die Verlagerung politischer Entschei-
dungen von der nationalen auf die
europäische Ebene wäre als Entdemo-
kratisierung zu kritisieren, wenn die EU

im Vergleich zu den europäischen Natio-
nalstaaten systematisch niedrigere de-
mokratische Standards hätte. Die Aus-

weitung der Kompetenzen auf europäi-
scher Ebene würde damit die Schwä-
chung demokratischer Partizipation
bedeuten - ein vernichtender Befund.

Wie demokratisch ist die EU?

Deroft erhobene Vorwurf des Demokra-
tiedefizits der EU kann jedoch heute so
nicht mehr aufrecht erhalten werden.
Vergleicht man die Strukturen der EU
mit denen der BRD, so sind vom
Demokratisierungsniveau her keine we-
sentlichen Unterschiede mehrfestzustel-
len. Das Herrschaftsgefüge der EU ist
zunächst einmal auch dem rechtsstaatli-
chen Gewaltenteilungsprinzip verpflich-
tet: Mit dem Europäischen Parlament

 

und dem Rat ist die Legislative als
Zweikammer-System organisiert, die
Kommission bildet die europäische Re-
gierung und der EuGH nimmtdie Funk-
tion der Jurisdiktion wahr. Im Parallel-
fall BRD ist die alte Verfassungstradition
der Checks and Ballances von Verfas-
sungsorganen durch Bundestag und Bun-

desrat einerseits, sodann der Bundesre-
gierung und drittens dem Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) verwirklicht. Da
die Aufteilung der Macht zwischen den
drei Gewalten jedoch mehr mit Rechts-
staatlichkeit als mit Demokratie zu tun
hat — Gewaltenteilung gab es auch schon
in der konstitutionellen Monarchie - ist
hier die demokratische Legitimation der
in diesem Machtgefüge zustande ge-
kommenen Entscheidungen als maßgeb-
lich anzusehen.
EU-KritikerInnen begründenihre The-

se vom Demokratiedefizit der EU einer-
seits mit der schwachen Stellung des

Europäischen Parlaments und der Domi-

nanz der Exekutive. Andererseits über-
schreite der EuGH durchseine integra-

 

tionsfreundlichen Rechtsprechungregel-
mäßig seine Kontrollfunktion und neh-
melegislative Aufgaben wahr.
Die starke Stellung der Regierung

(Kommission) ist für sich genommen

nicht zu bestreiten. Ihr alleine steht im
Gesetzgebungsverfahren das Initiativ-
recht zu. Zu ihrer demokratischen Legi-
timation ist vorweg zu betonen, dass sie
in voller parlamentarischer Verantwor-

tung steht. Bei der Einsetzung der Kom-
mission bedarf es der Zustimmung der
Europäischen Parlaments, d. h. alle Kom-
missare werden vom Parlamentlegiti-

miert. Zum Vergleich: Der deutsche
Bundestag wählt lediglich den Kanzler,

die Bundesminister werden dann nur
noch ernannt. Daß das Europäische
Parlament nicht mit einem Initiativrecht
ausgestattet ist, scheint es augenschein-
lich zu schwächen. Dies sei zugestan-
den. Doch auch im deutschen Gesetzge-
bungsverfahren gehen fast alle Geset-
zesentwürfe auf die Bundesregierung
zurück (auch wenn diese nicht selten

formell von der Regierungsmehrheit im
Bundestag eingebracht werden, um die
verpflichtende erstrangige Zuleitung an

den Bundesrat zu umschiffen).

Die Gesetzesvorlagen werden
also faktisch sowohl in
Deutschland als auch in Euro-
pa auf Regierungsebene erar-

beitet und dann den Parlamen-
ten vorgelegt.
Für das weitere Gesetzge-

bungsverfahren wurde unter
dem Stichwort ‘Demokratie-
defizit’ lange Zeit zu Recht die
schwache Stellung des Euro-
päischen Parlamentes bemän-

gelt. Die Rechte des Parla-
mentes waren in vielen Berei-
chen auf Informations-, Bera-

tungs- und Kontrollbefugnisse reduziert.

Mit jeder neuen Vertragsrevision — zu-
letzt Amsterdam — wurde das Mitent-
scheidungsverfahren für immer mehr
Politikbereiche eingeführt. Heute gibt es
nur noch wenige Bereiche, in denen

nicht diese parlamentarische Zustim-
mung vorgeschrieben ist, wovon eine
der problematischen Ausnahmen der
Agrarsektor ist. Gering ist der Einfluß
der Parlamente (des Europäischen eben-
so wie der nationalen Parlamente) auch

noch in den sogenannten zweiten und

dritten Säulen, der Außen- und Sicher-

heitspolitik bzw. der Polizei- und Straf-
rechtspolitik der EU. Erfahrungsgemäß
werden jedoch diese Bereiche nach und
nach vergemeinschaftet, d.h. den nor-

malen Gesetzgebungsregeln des EG-
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Vertrags zugeführt und damit einem
demokratischen Entscheidungsprozess
zugänglich gemacht. Als Beispiel kann
hier das Asylrecht dienen, durch das der

Amsterdamer Vertrag nun eine Kompe-
tenz der EU im Rahmen des EG-
Vertrags begründet hat.’ Insgesamtist

die Stellung des Europäischen Parla-
ments vielfach stärker, als gemeinhin

angenommen wird. Was das EP zukünf-

tig aus dieser starken Stellung im
Gesetzgebungsprozess der EU machen
wird, ist eine Frage der politischen
Kräfteverhältnisse, aber kaum noch eine
seiner Kompetenzen.
Daß nun zusätzlich der jeweils fach-

lich zuständige Ministerrat dem Gesetz
zustimmen muss,relativiert die legislati-
ve Machtdes Parlamentes nicht unwe-
sentlich. Gemessen an den westeuropäi-
schen Demokratiestandards ist dieses
Zweikammer-System jedoch nichts Be-
sonderes. Diese obligatorische Zu-
stimmungspflicht einer von den Regie-
rungen dominierten Staatenkammerent-
spricht im wesentlichen der des Bundes-
rates, wenn es sich um einen Fall eines
Zustimmungsgesetzes handelt. Zudem
besitzen die Mitglieder des Ministerrates
eine nicht weniger angemessene Legiti-
mation als die Bundesratsmitglieder: Sie
werden in ihren nationalen Parlamenten
gewählt oder leiten ihre Mandate von
diesen ab.®

EuGH: Motor der Integration

Der EuGH wird oft als „Motor der
Integration“ bezeichnet. Angesprochen
wird damit, daß der Gerichtshof mit
seiner Rechtsprechungoffensiv gestalte-
risch in den Integrationsprozess einge-
griffen hat. Um dies zu veranschauli-
chen, kann manaufdie richterrechtliche

Entwicklung des Anwendungsvorranges

von EG-Recht gegenüber dem mitglied-
staatlichen Recht verweisen. Indem der
EuGH das Gemeinschaftsrecht als
„RechtsordnungeigenerArt“ qua-
lifizierte und nicht lediglich als
innerstaatlich unverbindliches
Völkerrechteinstufte, begründete
er den Vorrang gegenüber dem

nationalen Recht. Ein anderes
Beispiel für die Integrationspolitik
des EuGHist die Rechtsprechung
zur unmittelbaren Wirkung von

Gemeinschaftsrecht, so daß sich

BürgerInnen vor nationalen Ge-
richten direkt auf Rechte berufen
können, die ihnen das Gemein-

schaftsrecht verleiht.
Der Gerichtshof trug durch seine

Rechtsprechung, die auf die „Konstitu-

tionalisierung der Verträge‘ hinauslief,

wesentlich dazu bei, die heutige
Verfasstheit der EU zu ‘erfinden’. Mit
der im Gewaltenteilungssystem für die
Rechtsprechung vorgesehene Kontroll-
funktion hat dies nur schwerlich etwas

zu tun. Denselben Vorwurf kann man
aber auch gegen das BVerfG erheben,
das in seinen Urteilen oft sehr politisch
agiert und sich an die Stelle des Gesetz-
gebers gesetzt hat (genannt sei nur das
Stichwort “Schwangerschaftsabbruch’).
Oberste Gerichte wie der EuGH und das
BVerfG sind keine direkt demokratisch
legitimierten Organe. Die Anmaßung
von politischen Gestaltungsaufgabenist
nach demokratischen Maßstäben sehr
problematisch. Aber auch an diesem
Punktlässt sich kein besonderes Argu-
ment gegen EU-Europafinden. Es han-
delt sich um ein Demokratieproblem,

das Europa mit vielen Staaten teilt.

Mangelnde Transparenzist ein weite-
rer Punkt, der gegen die EU zu Felde
geführt wird. „Komitologie“ wird das

undurchschaubare Ausschusswesen ge-
nannt, das im Umfeld der EU-Organe

errichtet wordenist. Hinter verschlosse-
nen Türen würden Entwürfe beraten, die

von einer Versammlung von Botschaf-
tern und auf unterer Ebene von unzähli-
gen gesichtslosen und namenlosen Aus-
schüssen nationaler Beamter vorbereitet
wurden, die ihrerseits niemand Rechen-

schaft schuldig sind.’ Aus dieser Kritik
wird zum Teil sogar die Forderung
abgeleitet, die supranationale, föderale
Rechtsgemeinschaft EU durch einen
Gesamtstaat zu ersetzen. Denn die völ-
kerrechtliche Natur, die sich in nicht-

öffentlichen Verhandlungsprozessen von
Regierungsvertretern und Ministerial-
bürokraten ausdrückt, auf die sich das

Entscheidungsfindungsverfahren der EU
gründe, sei das in diesem Zusammen-

hangeigentliche Problem.’
Während man der Problembeschrei-

bung folgen kann, ist die Schlußfolge-
rung, die supranationalen Strukturen der

EU seine dafür verantwortlich, nicht

plausibel. Der Kern des Problemsist hier
nicht der diplomatische oderinternatio-
nale Charakter von Teilen der Gesetzge-
bung der EU. Wie J. Weiler, einer der

 

maßgeblichen fortschrittlichen Europa-
wissenschaftler und Kritiker des in-
transparenten Komitologie-Wesens, her-
vorhebt, handelt sich vielmehr um eines

der ernsthaftesten Demokratieprobleme
innerhalb des modernen Staates gene-
rell. Die meisten Normen in den Natio-
nalstaaten werden von unzähligen ge-



1/00 Die Europäische Union zwischen Neoliberalismus und Demokratisierung

sichtslosen und namenlosen Ausschüs-
sen nationaler Beamter erarbeitet und
z.T. auch erlassen.” Auch ein staats-
ähnliches Europa kann dieses Problem
nichtlösen.
Eine kritische Würdigung der Herr-

schaftsstrukturen der EU zeigt also, daß

sie in vieler Hinsicht noch erheblich
demokratisierungsbedürftig sind. Sie
zeigt aber auch, dass die EU nicht hinter

das Demokratisierungsniveau ihrer Mit-
glieder zurückfällt. Die vorhandenen
Demokratisierungsmöglichkeiten der EU
sind politische Perspektiven, für die zu
kämpfensich lohnt. Sie sind jedoch kein
grundlegender Einwand gegen die EU.

Status quo vadis

Über Zukunft und Perspektiven der EU
wird viel diskutiert. Die Debatte um eine
europäische Verfassung hat längst die
Fach-

  

a9
kreise verlassen und wird
in der Öffentlichkeit breit diskutiert.
Damit hängt auch die Frage nach der
Staatlichkeit der EU zusammen.
Eine in Deutschland nicht unwesentli-

che Meinung lehnt beides ab. Gestützt
wird diese Ansicht mit dem Argument,

daß es kein europäisches Volk gibt. Die
geistige, soziale und politische Homoge-
nität charakterisiere die Bevölkerung
eines Staates, so die These aus dem

Dunstkreis des BVerfG. Auch wenn hier
versucht wird, das Staatsvolk von sei-
nem völkisch-organischem Begriffsin-
halt zu befreien, so liegt dieser Auffas-
sung doch eher eine nationalistisch-
romantische Konzeption zugrunde, die

an einem substantiellen Volksbegriff fest-
hält.'° Letztlich wird mit diesem Volks-
begriff auch gegen jede Möglichkeit der
Demokratie auf EU-Ebene argumentiert.
Die Bedingungenfür Demokratiesollten
jedoch nicht der Definitionsmachteini-
ger JuristInnen überlassen werden. De-
mokratie ist vielmehr ein universelles
Ordnungsprinzip, daß grundsätzlich auf
alle Lebens- und Herrschaftsbereiche
anwendbarist.

Europahat eine Verfassung

Wieist jedoch die Forderung nach einer
europäischen Verfassung zu beurteilen?
Ist diese notwendig, um der EU Legiti-
mität zu verleihen? Die Antwort ist
einfach: Die EU braucht keine Verfas-
sung, sie hat bereits eine. Von einer
Vertragsänderung zur nächsten geht es

um die Verfassungsgebung als Prozess
der schrittweisen Konstituierung effekti-
ver, demokratisch legitimierter und kon-
trollierter Hoheitsbefugnisse auf euro-
päischer Ebene.!!' Die Verträge sind also
die europäische Verfassung, um deren
Inhalte und Weiterentwicklung es sich
zu streiten lohnt.
Dagegen kann man der EU eine

Staatlichkeit nur schwer zusprechen. Ihr
fehlt das Gewaltmonopol. Weiterhin ist
sie auch kein Staat im Sinne eines
modernen Sozialstaatsbegriffs. Man muss
sich jedoch fragen, ob der Super-Staat
EU als Perspektive für Europa in Be-
tracht kommt. Wie oben angedeutet,
wäre die Staatlichkeit kein Garant für
ein Mehr an Demokratie. Demokratie
ist genauso viel oder wenig ohne
einen Gesamtstaat zu realisieren.
Wasabergegeneinstaatlich organi-
siertes Europa spricht,ist, daß der

Graben zwischen Europa und den
nicht-europäischen Staaten tief ge-
nug ist. Ein Staat Europa würde
diesen noch vertiefen. Weiler for-
muliert seine Skepsis so: „Es wäre

mehr als ironisch, wenn eine politi-

sche Ordnung, die als Mittel gewählt
wurde, den Exzessen der Staatlichkeit

entgegenzutreten, damit enden würde,
sich im Kreise zu drehen undsich selbst
in einen (Super-)Staat verwandelte. Und
es wäre gleichfalls ironisch, wenn derje-

nige Ethos, welcher die Verletzung der
Grenzen des Nationalstaates verwirft,
eine politische Ordnung mit demselben
Verletzungspotential hervorbringen wür-
de.“!?
Das entscheidende Kriterium für die

Bedingungen von politischen Gestal-
tungsmöglichkeiten Europas ist allein
die demokratische Steuerungsmöglich-
keit der EU. Und die hat bei allen
Unzulänglichkeiten einen Grad an De-
mokratisierung erreicht, der eine echte
Möglichkeitzurpolitischer Partizipation
bietet. Bei der Standortbestimmunglin-
ker Politik in Europasollte es also nicht
länger um die Existenzberechtigung der
EU gehen. Die bedingungslose Partei-
nahme für Europa ist allerdings auch
nicht zu fordern. Hier kann auf die
eingangs erwähntenPolitikbereiche ver-
wiesen. Es geht gerade darum, auch auf
europäischer Ebenein politische Prozes-
se zu intervenieren — gegen rassistische
Asylpolitik zu protestieren, rechtsstaats-
widrige Überwachungssysteme zu be-
kämpfen oder fortschrittliche Umwelt-
politik zu forcieren. Nureinessollte sich

—

die demokratische Linke keinesfalls er-

lauben — Europaals Ort der politischen
Auseinandersetzung zu ignorieren.
Marei Pelzer ist Rechtsreferendarin

und lebt in Berlin.
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